
 
 

  

 

Programm ‚Salute‘ 
Informationen für Freiwillige  
 

 
Dieses Merkblatt  ist Bestandteil der Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Roten Kreuz 
Baselland (SRK BL).  
 
 

Angebot  
 

Im Programm ‚Salute‘ unterstützen Sie die soziale (und berufliche) 
Integration von Geflüchteten, und damit ein gutes Zusammenleben mit der 
ansässigen Bevölkerung in Baselland.  
 
‘Salute’ richtet sich an Geflüchtete mit geringen bis mittleren 
Deutschkenntnissen, die sich Unterstützung bei der Alltagsbewältigung und 
Deutschkonversation wünschen. Sie stärken die Programm-Teilnehmenden 
im Sinne von ‘Hilfe zur Selbsthilfe’.  
 
Die konkreten Aufgaben und die Dauer des Einsatzes werden nach Ihren 
Wünschen und Möglichkeiten festgelegt.   
 

Zeitlicher 
Aufwand 

Sie treffen sich wöchentlich oder alle 14 Tage für zirka 1-2 Stunden. Eine 
Begleitung dauert in der Regel 3-12 Monate. 
 
Sie machen mit Ihrer Kontaktperson Ort und Zeit der Treffen ab.  
Wenn ein Termin nicht passt, kontaktieren Sie die Person mindestens 
einen Tag im Voraus.    
 
Sie können die Treffen jederzeit beenden. Informieren Sie die Mitarbeiterin 
des SRK BL.  
 

Ihre Aufgaben 
 

 Sie übernehmen eine oder mehrere der folgenden Aufgaben: 

• Deutschkonversation im Alltag in Deutsch  

• Stärken der Alltagskompetenzen, z.B. öffentlicher Verkehr, Schul-

/Arbeitssystem verstehen, Umgang mit Behörden, ‚kulturelle Codes‘ in der CH, etc. 

• Unterstützung bei einfachen Schreibarbeiten / Administration 

• Begleiten zu Aktivitäten und Angeboten, z.B. Sportvereine, Treffpunkte, 

Bibliothek, Fasnacht  

• Hausaufgabenhilfe während der Lehre / Ausbildung  

• Unterstützung bei der Arbeitssuche / Bewerbungsschreiben  
 

Voraus-
setzungen  
 
 

• Mindestalter 18 Jahre 

• Zuverlässige, empathische, kommunikative Persönlichkeit  

• Gute Deutschkenntnisse 

Verbindlichkeit  Sie halten sich an die getroffenen Vereinbarungen (Regelmässigkeit, 
Pünktlichkeit, inhaltliche Abmachungen). 
 
Möchten Sie Ihre Tätigkeit beenden oder finden keine regelmässigen 
Treffen mehr statt, informieren Sie bitte die Mitarbeiterin des SRK BL.  
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Einsatzrapport  Der Einsatzrapport ist fristgerecht halbjährlich abzugeben. Er dient der 
Statistik und auf Wunsch zur Spesenauszahlung. 
 

Einführung 
Begleitung 
Weiterbildung 
 

Am ersten Treffen nimmt die Mitarbeiterin des SRK BL teil.  
 
Die vier ersten Treffen gelten als Probezeit. Die Mitarbeiterin des SRK BL 
kontaktiert Sie danach und fragt, ob die Treffen gut laufen.  
 
Die Mitarbeiterin des SRK BL ist Ihre Ansprechperson bei Fragen, 
Problemen oder Unsicherheiten. Sie ist auch Vermittlungsperson zu 
involvierten Fachstellen wie Sozialen Diensten (oder ORS AG, Convalere 
AG oder andere Fachpersonen). 
 
Sie können an kostenlosen Weiterbildungen, Austauschtreffen und 
geselligen Anlässen teilnehmen. Diese stärken Sie in Ihrem Einsatz. Die 
detaillierten Ausschreibungen erhalten Sie per Newsletter. Die Teilnahme 
an einem Anlass pro Jahr ist erwünscht.  
 
Sie erhalten automatisch eine kostenlose Aktivmitgliedschaft beim SRK BL 
und einen Freiwilligenausweis. Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine 
Einsatzbestätigung aus.  
 

Versicherungs-
schutz 

Für entstandene Personen- oder Sachschäden sind Sie während Ihres 
Freiwilligeneinsatzes versichert. Der Versicherungsschutz gilt während des 
Einsatzes und auf dem direkten Weg zum Einsatzort hin und zurück.  
 

Auslagen   
 
 
 
 
 
 

Beachten Sie, dass die Teilnehmenden in der Regel über ein kleines 
Budget verfügen. Es sollen möglichst kostenlose/-günstige Aktivitäten 
unternommen werden. Anfallende Ausgaben bezahlt jede Person selbst. 
Das SRK BL verfügt über ein ausleihbares Zolli-Abonnement.   
 
Wir raten Ihnen klar davon ab, der von Ihnen begleitenden Person Geld 
auszuleihen.  
 

Referenzen 
 

Ergänzend zu Referenzen verlangen wir von Ihnen den Privatauszug. Die 
Kosten zahlen wir Ihnen zurück. Bei Minderjährigen verlangen wir den 
Sonderprivatauszug.    
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